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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2008 des Wasserzweckverbandes Mal-
lersdorf, Ettersdorf 3, 84066 Mallersdorf-Pfaffenberg  

 
 

I. 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
 

des Wasserzweckverband Mallersdorf, Landkreis Straubing-Bogen 
für das Wirtschaftsjahr 2008 (vom 01.11.2007 – 31.10.2008) 

 
Aufgrund der §§ 21 – 24 der Verbandssatzung sowie Art. 40, 41 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (Komm ZG) i. V. mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die 
Verbandsversammlung folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 wird hiermit festgesetzt. 
 
Er schließt ab 
 
im Erfolgsplan in den Erträgen mit 2.815.200 € 
und in den Aufwendungen mit 3.203.000 € 
 
Der Vermögensplan beinhaltet die Anlagenzugänge 1.130.000 € 
und die Finanzierung über empfangene Ertragszu-
schüsse 

700.000 € 

sowie die Eigenfinanzierung von 430.000 € 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
  
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
1. Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 
2. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirt-
schaftsplan wird auf 450.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. November 2007 in Kraft. 
 
84066 Mallersdorf-Pfaffenberg, 21.01.2008 
 
gez. 
Stierstorfer 
Verbandsvorsitzender 
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II. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile (s. a. Art. 65 
GO). 
 

III. 
 
Der Wirtschaftsplan 2008 liegt gemäß Art. 40 Komm ZG i. V. mit Art. 65 Abs. 3 GO eine Woche 
ab Bekanntmachung bei der Geschäftsstelle des Wasserzweckverbandes Mallersdorf in 84066 
Mallersdorf-Pfaffenberg, Ettersdorf 3, während der üblichen Dienststunden öffentlich zur Ein-
sichtnahme auf. Im übrigen ist die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan für die Dauer ihrer 
Gültigkeit bei der Verwaltung des Wasserzweckverbandes zur Einsicht bereit (Art. 40 Komm 
ZG, § 4 BekV). 
 
 
Mallersdorf-Pfaffenberg, 21.01.2008 
Wasserzweckverband Mallersdorf 
 
gez. 
Stierstorfer 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 
                                                   Kraftloserklärung
 
 
Da Rechte an den Sparkassenbüchern Nr. 1236801 und Nr. 1347756 nicht geltend gemacht 
wurden, werden sie hiermit für kraftlos erklärt. 
 
 
Straubing, den 31.01.2008  
Sparkasse Niederbayern-Mitte 
 
gez. GD Gaby Arenz 
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